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Aktenzeichen Er/wl 

Fachbereich Fachbereich I 

Federführendes Amt Fachdienst I.1 -Innere Verwaltung- 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Haiger 08.05.2023 vorberatend 

Haupt-, Finanz- und Hessentagsaus-
schuss 10.05.2023 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Haiger 24.05.2023 beschließend 

 
Schöffenwahl 2023 für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Magistrat empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Hessentagsausschuss und der Stadtverordne-
tenversammlung die beigefügte Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2023 für die Jahre 2024 bis 
2028 zur Wahl der Schöffen und Schöffinnen an das Amtsgericht weiterzuleiten.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine.  
 
Sachdarstellung: 
Die Amtszeit der amtierenden Schöffen und Hilfsschöffen endet mit Ablauf diesen Jahres.  
Mit Schreiben vom 11.04.2023 hat das Amtsgericht aufgefordert, bis spätestens 15. Juni 2023 eine 
neue Vorschlagsliste zu erstellen, durch die Stadtverordnetenversammlung beschließen zu lassen 
und zu veröffentlichen. Die beschlossene und veröffentlichte Vorschlagsliste für die Wahl zu Schöf-
fen und Hilfsschöffen des Schöffengerichts Dillenburg und der Strafkammern des Landgerichts 
Limburg an der Lahn muss bis spätestens 15. Juli 2023 bei dem zuständigen Direktor des Amtsge-
richts Dillenburg eingereicht werden.  
Von der Stadt Haiger sind insgesamt 17 Schöffen vorzuschlagen.  
Aufgrund der Fristen muss die Vorschlagsliste in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hai-
ger am 24.05.2023 beschlossen werden.  
Eine erste Veröffentlichung im städtischen Mitteilungsblatt „Haiger heute“ hat bereits am 25. März 
2023 stattgefunden. Da bislang noch nicht ausreichend Bewerbungen eingegangen sind, wird die 
Vorschlagsliste bis zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Hessentagsausschusses am 10.05.2023, 
spätestens jedoch bis zur Stadtverordnetenversammlung am 24.05.2023 vorgelegt.   
 
 
 
gez. 
Schneider 
Erster Stadtrat 




